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Rechnungslegung

Niedersächsisches FG: Passivierung einer Verbindlichkeit trotz
Rangrücktrittsvereinbarung

Mit Urteil vom 15.04.2015 hat der BFH das Urteil des Niedersächsischen FG aufgehoben und
entschieden, dass eine Verbindlichkeit, die nach einer im Zeitpunkt der Überschuldung
getroffenen Rangrücktrittsvereinbarung nur aus einem zukünftigen Bilanzgewinn und aus
einem Liquidationsüberschuss zu tilgen ist, nicht zu passivieren sei. Der aus der
Ausbuchung der Verbindlichkeit sich ergebende Gewinn sei durch den Ansatz einer Einlage
auszugleichen, vorausgesetzt der Rangrücktritt beruhe auf dem Gesellschaftsverhältnis
(Änderung der Rechtsprechung). 
BFH, Urteil vom 15.04.2015, I R 44/14, siehe Deloitte Tax-News
                                                                                                             

Niedersächsisches FG:
Eine Verbindlichkeit ist trotz Rangrücktrittsvereinbarung zu passivieren, wenn eine Tilgung
aus dem künftigen Bilanzgewinn verlangt werden kann. 

Sachverhalt
Die Klägerin, eine GmbH, vereinbarte mit ihrer zu 100% beteiligten Muttergesellschaft M
einen Rangrücktritt für ein ihr gewährtes Darlehen. Die M war in der Vereinbarung
dergestalt hinter die Forderungen aller übrigen Gläubiger zurückgetreten, dass sie Tilgung
und Verzinsung des Darlehens nur aus einem künftigen Bilanzgewinn oder aus einem
Liquidationsüberschuss verlangen konnte. Im entsprechenden Jahresabschluss passivierte
die GmbH die Darlehensverbindlichkeit gegenüber M in Höhe ihrer Anschaffungskosten.

Das Finanzamt schloss sich der Auffassung der Außenprüfung an, dass die
Darlehensverbindlichkeit nach § 5 Abs. 2a EStG in der Steuerbilanz nicht passiviert werden
dürfe und gewinnerhöhend aufzulösen sei.

Entscheidung
Das FA habe die Darlehensverbindlichkeit gegenüber der M zu Unrecht gewinnerhöhend
aufgelöst. Die GmbH sei zur Passivierung der Verbindlichkeiten verpflichtet und auch § 5
Abs. 2a EStG stehe dem nicht entgegen.

Gemäß § 5 Abs. 2a EStG sind für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig
Einnahmen oder Gewinne anfallen, erst dann Verbindlichkeiten oder Rückstellungen
anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinn angefallen sind. Wird für eine
Verbindlichkeit ein Rangrücktritt vereinbart, nach dem die Forderung des Gläubigers hinter
die Forderungen aller anderen Gläubiger zurücktritt und nur aus künftigen
Jahresüberschüssen zu erfüllen ist, ist diese grundsätzlich nicht auszuweisen, weil es dem
Gläubiger insofern an einer gegenwärtigen wirtschaftlichen Belastung fehlt.

Im Streitfall knüpfe die Rangrücktrittsvereinbarung an das Entstehen eines künftigen
Bilanzgewinns an, welcher ausgehend vom Jahresüberschuss durch einzelne Maßnahmen
der bilanziellen Ergebnisverwendung fortentwickelt werde. Damit sei der Bilanzgewinn
weiter gefasst als der Gewinnbegriff des § 5 Abs. 2a EStG, der allein aus dem Ergebnis der
Geschäftstätigkeit eines Wirtschaftsjahres folge.

Nach Rechtsprechung des BFH (z.B. BFH-Urteil vom 30.11.2011) und Ansicht der
Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 08.09.2006) ist die Anwendung von § 5 Abs. 2a EStG
ausgeschlossen, wenn in der Rangrücktrittsvereinbarung eine Befriedigung aus anderem
freien Vermögen vorgesehen ist. Der Begriff des freien Vermögens werde definiert als das
die sonstigen Verbindlichkeiten des Schuldners übersteigende Vermögen. Bei einer
Kapitalgesellschaft handele es sich um die Differenz zwischen Vermögen und
Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen und damit das Eigenkapital (gem. § 266 Abs. 3 A.
HGB). Danach spiegele sich das freie Vermögen in den Positionen gezeichnetes Kapital,
Kapital- bzw. Gewinnrücklage, Gewinnvortrag und Jahresüberschuss wider, die sich im
Rahmen der Ergebnisverwendung als Bilanzgewinn ausweisen ließen.

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=d319c56b05cd5325add159c5d8383049&nr=31814&pos=0&anz=1
http://www.deloitte-tax-news.de/rechnungslegung/bfh-passivierungsverbot-fuer-verbindlichkeiten-bei-qualifiziertem-rangruecktritt.html


Nach der Formulierung der Rangrücktrittsvereinbarung im Streitfall sei damit auch eine
Tilgung aus dem freien Vermögen möglich. Die wirtschaftliche Belastung des Vermögens
der GmbH entfalle nicht allein dadurch, dass die GmbH die Verbindlichkeiten mangels
ausreichenden Vermögens nicht oder nur teilweise zurückzahlen kann. Es sei ausreichend,
dass das Vermögen aufgrund der geschlossenen Rangrücktrittsvereinbarung weiterhin
wirtschaftlich belastet ist. § 5 Abs. 2a EStG stehe daher einer Passivierung nicht entgegen.

Es komme nicht darauf an, dass die Erfüllung der Verbindlichkeit auch aus einem
Liquidationsüberschuss verlangt werden könne und diese Zahlungsverpflichtung das
Vermögen der GmbH gegenwärtig wirtschaftlich nicht belaste (vgl.BFH-Urteil vom
30.11.2011).
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